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Kantonsbeiträge
a) an die Lehrerbesoldung: Art. 23. wird aufgehoben

b) an die Hilfsklassen: Art. 24. wird aufgehoben

c) an die Schulkinderfürsorge: Art. 25, wird aufgehoben

d) an die Werkschulen: Art. 26. wird aufgehoben

e) an die Sekundärschulen; Art. 27. wird aufgehoben

h) an den hauswirtschaftlichen Unterricht: Art. 30. wird aufgehoben

k) an die Fort- und Weiterbildung: Art. 32. Den Kredit für Beiträge an die
Lehrerfort- und Weiterbildung setzt der Grosse Rat im Voranschlag fest.
Näheres kann die Regierung bestimmen.

I) an die Versicherung der Schüler und Leher: Art. 33. wird aufgehoben

II.

Die Regierung ordnet das Inkrafttreten dieser Revision.
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